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Nachdem die Landessynode am 30. 1. 1963 der 
Verordnung über das Amt der Pastorin in de~ 
Evangelischen Kirche der Union vom 3. Juli 1962 
- Amtsblatt EKD Berliner Ausgabe Nr. 7-9/1962 
Seite 115 - zugestimmt und der Rat der Evange
lischen Kirche der Union diese Verordnung für 
uusere Landeskirche zum 1. März 1963 in Kraft ge
sei.zt hat, wird in folgendem die obengenannte Ver
ordnung und das von der Landessynode beschlos
sene Kirchengesetz über dais Amt der Pastorin vom 
30. Januar 1963 veröffentlicht. 

Nr. 1) Verordnung über das Amt der Pastorin 
in der Evangelischen Kirche der .Union 
vom 3. Juli 1962 

Auf Grund der Artikel 6 Absatz 2 und 15 Absatz 3 
der Ordnung der Evangelischen Kirche der Union 
wird folgende Verordnung beschlossen: 
Der Kirche Jes.u Christi ist geboten, die mancherlei 
Gaben und Kräfte, die ihr geschenkt sind, zur Er
bauung der Gemeinde zu gebrauchen. Auch Frauen 
sind berufen, . die Botschaft von der Versöhnung 
auszmichten. Dies soll in der ganzen Mannigfaltig
keit der .Qienste geschehen, die ihreri Gaben und 
Fähtgkeiten entsprechen, auch im öffentlichen Amt 
der Verkündigung: 
In der Evangelischen Kirche der Union und ihren 
Gliedkirchen wird ,der Dienst der Theologinnen ge
mäß den nachstehenden Bestimmungen geregelt. 

§ 1 
(1) . Frauen, welche ,die erforderliche Eignung be
sitzen, theologisch-wissenschaftlich und praktisch 
ausgebiJdet ·sowie :ardinie~t sind, können als Pasto
rinne11 zut Wortverkündigung und Sakraments.ver
~altung, Zl!ID Unlerrkht und zur Seelsorge berufen 
wetide'n. 

C. Personalnachrichten 

D. Freie Stellen 

E. Weitere Hinweise 
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(2) Mit der Berufung als Pastorin wird ein Dienst
verhältnis auf Lebenszeit begründet. 

(3) Für die Pastorin gelten die Bestimmungen des 
Kirchengesetzes über die dienstrechtlichen, Verhält
nisse der Pfarrer in der Evangelischen Kirche der 
Union (Pfarrerdienstgesetz) vom 11. November 1960 
(ABI. EKD 1961 Nr. 37) und des kirchlichen Diszi
plinarrechts sinngemäß, soweit in dieser Verordnung 
nicht etwas anderes bestimmt ist. 

(4) Die Pastorin ist „Geistlicher" im Sinne der 
Gesetze. 

§ 2 
(1) Für bestimmte Aufgaben der kirchlichen Arbeit 
werden Pastorinnenstellen errichtet. Die in eine 
gemeindliche Stelle berufene Pastorin nimmt am 
Predigtdienst in der Gemeinde teil; der Umfang 
der Teilnahme wird durch die Dienstordnung 
(Dienstanweisung) bestimmt. 

(2) Mit ,einer gemeindlichen kreiskirchlichen oder 
landeskirchlichen Pastorinnenstelle kann der Auf
'trag zur Verwaltung eines Gemeindebezirks verbun: 
dein werden, wenn' 1der Gemeindekirchenra:t. (das 
'Presbyterium)· zustimmt. 

§ 3 
Im. besonderen FäJlen kann die Pastorin mit Zu
stimmung des Gemeindekirchenrates (Presbyterium) 
und des, Kreiskirchenraites (Kreissynodailvorstandes) 
mit der Verwaltun:g einer Pfarrstelle beauftragt wer-

, ~ 

den. · 

§ 4 
Nach Maßgabe des gliedkirchlichen Rechts· kann 
die Pastorin in freie Pfarrs.tellen berufen werden. 

§ 5 
'(l) Dher die Errichtung und Besetzung von Pasto
rinnenstellen für gesamtkirchliche Aufgaben be:.. 
schließt der Ilat .der Evangelischen Kirche der 
Union. 
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(2) Für die Errichtung und Besetzung von Pastorin
nenstellen in den Gliedkirchen gelten die Bestim
mungen über die Errichtung und Besetzung von 
Pfarrstellen sinngemäß. 

§ 6 
Die im Dienst einer Kirchengemeinde stehende Pa
storin ist Mitglied des Gemeindekirchenrates (Pres
byterium). Die .im Dienst einer Kirchengemeinde 
oder eines Kirchenkreises stehende Pastorin gehört 
'der Kreissynode an und nimmt an den Pfarrkonven
Jen teil. 

§ 7 
'(l) Die Pastorin tritt mit dem Ablauf des Monats, 
i1n dem sie das 65. Lebensjahr ·vollendet, .in den 
Ruhestaind. 

'(2) Stellt eine Pastorin, die das 60. Lebensjahr voll
endet hat, den Antrag auf V ersetzun3 in den Ruhe
stand; so ist diesem Antrag stattzugeben. 

(3) Eine Pastorin, die das 60. Lebensjahr vollendet 
'hait. ka:nn von Amts wegen ohne ihren Antrag nach 
Anhörung ·der Beteiligten in den Ruhestand versetzt 
werden. In diesem Fall beginnt der Ruhestand mit 
dem Ablauf des. dritten Monats, der auf die Mit
teilung v.on der Versetzung in den Ruhestand folgt. 

(4l Den Gliedkirchen bleibt es überlassen, bei einem 
besonderen Notstand der Kirche die in Absatz. 1 
und 2 genannten Altersgrenzen zeitweilig hinaufau
setzen. 

§ 8 
'(l) Das Dienstverhältnis der Pastorin endet, wenn 
sie heiratet. Die Kirchenleiturng kann im Einver
nehmen mit den Beteiligten Ausnahmen beschlie
ßen, wenn der kirchliche Dienst es erfordert und 
'keine wesentliche Beeinträchtigung des Dienstes 
durch die Heirat zu erwarten ist. Die Ausnahme
genehmigung ist widerruflich. 

'(2) Die auf' Gmnd ihr.er Verheiratung ausscheidende 
Pastorin erhält eine Abfindung. 

"(3) Ist das Dienstverhältnis der Pastorin durch Hei
rat beendet, so ruhen das Recht und die Pflicht 
zur öffentlichen Wortverkünd!~ung und Sakraments
verwaltung. Mit ihrer Zustimmung können ihr aber 
zur Behebung von kirchlichen Notständen vorüber
gehend bestimmte Aufgaben des Dienstes der Pa
storin übertragen werden. 

"(4) Die Pastorin. kann erneut in den Dienst bcru
. fen werden, wenn ·die p~rsönlichen Verhältnisse 
keine wesentliche Beeinträchtigung des Dienstes er-

•warten · lassen. 

§ 9' 

Ul Die Besoldung der Pastorinnen entspricht der 
Besoldung der Pfarrer. 

{2) In einer Besoldungs- und Versorgungsordnung 
für Pastorinnen ist auch zu regeln, welche Abfin
<lung in dem Fall des § 8 Absatz 2 gewährt wird 
und welche Hinterbliebenenbezüge zu zahlen sind, 
wenn die Pastorin verheiratet ·war. 

§ 10 
Die Bestimmungen über die in der Ordination be
gründeten Rechte und Pflichten der Pastorinnen 
finden auch auf solche ordinierten Theologinnen 
Anwendung, die von kirchlichen Anstalten, Werken 
und sonstigen Einrichtungen mit eigener Rechtsper
sönlichkeit angestellt sind: Es wird diesen anheim
gegeben, auch die Dienstvt)rhältnisse ihrer ordi
nierten Theologinnen den Bestimmungen dieser Ver
ordnung anzupassen. 

§ 11 
Die Gliedkirchen. können Bestimmungen über einen 
Zusammenschluß der Pastorinnen und über die Be
stellung einer Vertrauenspastorin treffen. 

§ 12 
'(I) Uberga1J1gs- und Ausführungsbestimmungen erlas
sen die Gliedkirchen für ihren Bereich. 

(2) Diese Verordnung tritt für die Evangeli&che Kir
che der Union am 1. August 1962 in Kraft. Sie 
wird vom Rat für die Gliedkirchen. in Kraft ge
setzt, nachdem diese jeweils zugestimmt haben. 

(3) Von dem Kirchengesetz betreffend die Vorbil
'dung und Anstellung von Pfarrvikarinnen in der 
Evangeli&chen Kirche der Union vom 15. Mai 1952/ 
22. April 1953 (Amt&blatt der Eva.ngeli&chen Kirche 

··in DeutSichland 1953 Nr. 101) bleiben bis zu einer 
Neuregelung ledigJi.ch die §§ 2 bis 19 Absatz 1. 2 
und 4 in Geltung, welche die Vorbildung, den Vor
bereitungsdienst und den kirchlichen Hilfsdienst be
treffen. Das glei.che gilt für die entsprechen~n 

Kirchengesetze der Glieclkirchen sinngemäß. 

Berlin, den 3. Juli 1962 

Der ·Rat 
der Evangelischen Kirche der Union 

gez. D. J ä nicke 

Nr. 2) Kirchengesetz über das Amt der Pa.,storin 
vom 30. Januar 1963 

Die Landessynode hat mit der für Anderungen der 
Kirchenordnung erforderlichen Mehrheit folgendes 
Kirchengesetz beschlossen: 

Artikel I 
Der Verordnung über das Amt der Pastorin in der 
Evangeli&chen Kirche der Union vom 3. Juli 1962 
(ABI. EKD Berliner Ausgabe - Nr. 7 ·-:- 9/1962 
S. 115 Nr. 149) wird zugestimmt. Sie hat Gesetzes
'kraft für den Bereich der Landeskirche. 

Artikel II 
Für die Anwendung und Ausführung der V erord
nung gelten die folgenden Bestimmungen: 

§ 1 

(1) Die bisher bei einer Kir;chengemeinde oder ,bei 
der Landeskirche errichteten Pfarrvikarinnenstellen 
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sind Pastorinnenstellen im Sinne des § 2 der Ver
ordnung. 

(2) Die in eine bisherige Pfarrvikarinnenstelle einer 
Kirchengemeinde oder der Landeskirche berufenen 
Pfarrvikarinnen führen die Amtsbezeichnung „Pasto
rin". 

0

(3) Bereits in den Ruhest~nd versetzte Pfarrvikarin
nen sind berechtigt, sich als „Pastorin i. R." zu 
bezeichnen. 

§ 2 
(1) Im Rahmen de.r mannigfaltigen Dienste, die der 
'Pastorin in der Küche offenstehen, kann die Be
rufung einer Pastorin in eine freie Pfarrstelle nach 
§ 4 der Verordnung erfolgen, nachdem unter Zu
stimmung des Bischofs und des zuständigen Prop
stes das Konsistorium in jedem Besetzungsfall diese 
Pfarrs·telle dafür als geeignet erklärt hat. 

(2) Eine Msherige Pfarrvikarin, die in eine landes
kirchliche Pf arrvikarinnenstelle berufen und zur 
Zeit des Inkraftlretens dieses Gesetzes mit der 
Verwaltung einer Pfarr.stelle beauftragt ist, gilt als 
in diese Pfarrstelle berufen, wenn das Konsistorium, 

' 'der Gemeindekirchenrat und sie selbst zustimmen. 
Das Konsistorium stellt hierüber eine Berufungsur
kunde. aus. 

§ 3 
Für die vorübergehende Ubertragung bestimmter Auf
gaben des Dienstes der Pastorin gemäß § 8 Abs. 3 
Satz 2· der Verordnung ist das Konsistorium zustän
dig. In Eilfällen kann auch der zuständige Super
intendent einen entsprechenden kurzfristigen Auf
trag erteilen; er macht hiervon dem Konsistorium 
Mitteilung. 

§ 4 
(1) Die Pastorinnen bilden einen Pastorinnenkon
vent. 

(2) Der Pastorinnenkou'vent wählt aus seiner Mitte 
eine Vertrauenspastorin und ihre Stellvertreterin; 
die Wahl bedarf. der Bestätigung durch das Kon
sistorium. 

(3) Die Vertrauenspastorin beruft den Pastorinnen
konvent nach Bedarf, jedoch mindestens efomal im 

1 Jahr, zu Sitzungen ein und leitet· diese. Zu den 
Sitzungen sind auch die Vikarinnen, jedoch ohne 
Stimmrecht, hinzuzuziehen. ' 

(4) Die Verpflichtung der Pastorinnen und Vikarin
nen zur Teilnahme an Pfarr- und Generalkonven
ten bleibt unberührt. 

Artikel III 
(1) Weitere Ausführungsbestimmungen kann das 
Konsistorium erlassen. 

(2) Dieses Kirchengesetz tritt am i. März 1963 in 
Kraft. 

Vorstehendes Kirchengesetz, das vom Präses der 
Landessynode unter dem 30. Januar 1963 ausge
fertigt worden ist, wird hiermit verkündet. 

Greifswald, den 12. Februar 1963 

L. S. 

Die Kirchenleitung 

D. Krummach.er 

Bischof 

Nr. 3) Zweites Hirc:hengesetz zur B:nderung der 
Kirchenordnung 
vom 30. Januar 1963 

Die Landessynode hat mit der für Änderungen der 
Kirchenordnung erforderlichen Mehrheit folgendes 
Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung 
vom 2. Juni 1950 beschlossen: 

§ 1 
(1) In den Artikeln 24 Abs. 2 Satz 1 und 3, 31 
Abs. 1 Satz 1, 66 Abs. 1 Satz 2, 81 Absj. 3 Ziff. 2 
Satz 1, 83 Satz 2, 91 Abs. 2 Ziff. 4, 92 Satz 1 
und 128 A]:is. 2 Ziff. 3 Satz 2 yvird das Wort 
;,Pfarrvikarinnen" ersetzt durch „Pastorinnen", ·in 
Artikel 91 Abs. 2 Ziff. 2 das Wort „Pfar~vika~in" 
dm.eh „Pastorin ". 

(2) In Artikel 24 Abs·. 2· Satz 2 werden die Worte 
„Ordinierte Pfarrvikarinnen" ersetzt dmch „Die Pa
storinnen". 

(3) In Artikel 31 Abs. 1 Satz 1 wird vor „und 
Hilfskräfte ... " eingefügt . . Prediger". 

§ 2 
In Artikel 67 Ahs. 1 und 2 wird das Wort „Pfar
rer" jeweils durch „Pfarrstelleninhaber" ersetz.t. 

§ 3 

Artikel 91 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
„,Außerdem kann der Kreiskirchenrat bewährte 
Glieder der Kirche zu Kreissynodalältesten be
rufen, jedoch nicht mehr als fünf." 

§ 4 
Dies.es Kirchengesetz tritt am 1. März 1963 in Kraft. 

Vorstehendes Kirchengesetz, das vom Präses der 
Landessynode unter dem 30. Januar 1963 ausgefer
tigt worden ist wird hiermit. verkündet. 

Greif:Swald, den 12. Februar 1963 

L. s. 
Die Kirchenleiiung 

D. ·Krumm ach er 

Bischof 
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B. Hinweise auf staatl. Gesetze 
und Verordnungen 

Nr. 4) Sammlungsverordnung 
Evangelisches Konsistorium 
C 20·901 - 4/62, II 

Greifswald, 
den 21. 12. 1963 

Das' Gesetz über öffentliche Sammlungen und Ver
anstaltungen zur Erlangung von Spenden vom 22. 
März 1950 - KABl. Grfsw. 1950, S. 19 - (Ges.-Bl. 
DDR 1950, S. 288) ist dur.ch Beschluß der Volks
kammer vom 19. Oktober 1962 (Ges.-BL DDR 1962, 
Teil I S. 92) aufgehoben. ···Damit sind auch die 
2JUin bisherigen Sammlungsgesetz ergangenen drei 
Durchführungsbestimmungen vom 8. 8. 1950 (KABl. 
1950, S. 57), vom 27. 9. 1950 (KABI. Grfsw. 1950, 
S. 58) und vom 15. 3. 1952 (KABI. Grfsw. 1952, 
S. 28) gegenstandslos geworden. 
Im Gesetzblatt DDR 1962, Teil II, S. 761 '.ff.. ist 
eine Verordnung über öffentliche Sammlungen und 

. Veranstaltungen zur Erlangung von Spenden (Samm
hmgsverordnung) vom 3. November 1962 sowie die 
erste Dur.chführungshestimmung hierzu vom 20. 11. 
1962 v.eröffen:tlicht worden. Verordnung und Durch
führungsbestimmung werden nachstehend abgedruckt. 

Woelke 

Verordnung 
über öffentliche Sammlungen und Veranstaltungen 

zur Erlangung von Spenden. 

fSammlungsverordnungJ 

Vom 3. November 1962 
Ges."Bl. l)DR 1962 Teil II S. 761 -

Um das Sammlungswesen in der Deutschen Demo
kratis-chen Republik nach einheitlichen Prinzipien 
~u ordnen, die Dmchführung von öffentlichen 
Sammlungen und Veranstaltungen zur Erlangung von 
Spenden zu koordinieren und die Anzahl der öi
fenfüchen Sammlungen zu begrenzen, wird folgen-
des verordnet: . 

§ 1 
Begriffsbestimmungen 

(1) Offenfüche Sammlungen zur Erlangung von 
Spenden sind Sammlungen auf Straßen, Wegen oder 
Plätzen, in Kultur- oder Sportstätten, in Betrieben 
oder Verwaltungen, in anderen allgemein z:ugäng
lichen Räumen oder von Haus zu Haus dfurch 11.m

mittelbare Aufforderung dier Bürger zu Geld- oder 
Sachspenden oder durch V:erkauf von Gegenstän
den, deren Geldwert gering ist und in keinem ,V er
hältnis zu dem geforderten Preis steht (Plaketten, 
Spen<lenmarken u. dgP: 
(2) Zu den öffentlichen Sammlungen zur Erlangung 
von Spenden gehören auch solche Sammlungen, die 
über Presse; Rundfunk, Fernsehen oder andere Pu
blikationsorgane durch unmittelbare oder mittelbare 
Aufforderung der Bürger zu Geld- oder Sachspen~ 
den durchgeführt werden (Veröffentlichung von 
Aufrufen, Verteiluilg 'von Weribem.aterial u. dgU. 

'(3) Eine öffentliche Veranstaltung zur Erlangung 
von Spenden liegt vor, wena die Veranstaltung all
gemein zugänglich und darauf gerichtet ist. die 
Teilnehmer durch unmittelib.are oder mittelbare Auf
forderung zu Geld- oder Sachspenden zu veranlas
sen. Um eine öffentliche Veranstaltung zur Er
langung von Spenden handelt es sich auch dann, 
wenn der Spendenbetrag in dem geforderten Ein
trittspreis mit enthalten ist. 

(4) Eine öffentliche Sammlung liegt nicht vor, wenn 
politische Parteien, demokratische Massenorganisa
tionen oder gesellschaftliche Organisationen unter 
ihren Mitgliedern Sammlungen mit dem. Ziel ver
'anstalten, zusätzliche Mittel für die Erfüllung ihrer 
Auf.gaben zu erlangen. Das gilt auch für Sammlun
gen der Religionsgemeinschaften bei der Ausübung 
von Kulthandlungen in den dafür hestilmmten Räu
men. 

§ 2 . 

Zulassung ö/ fentlicher Sammlungen 

Off entliehe Sammlungen und Veranstaltungen zur 
Erlangung von Spenden können zugelassen werden, 
wenn sie mit der Gesellschaftsordnung und den 
Grundsätzen der Politik der Deutschen Demokra
tischen Republik in· Obereinstimmung stehen. 

§ 3 
Formen öffentlicher Sammlungen 

Offenfüche Sammlungen und Veranstaltungen zur 
Erlangung.· von Spenden sJ.nd nur in folgenden For
men zulässig: 

a) mit gedruckten und numerierten Sammellisten, 
:b) mit verschlossenen und besonders gesicherten 

Sammelhehältem, 
.c) durch Verkauf VQJ;l Gegen.&tänden, deren Geld

wert gering ist und in keinem Verhältnis zu 
dem geforderten Preis steht, . 

d) dur.ch Verkauf von Eintrittskarten zu öffent
Hchen Veranstaltungen, die auf die Erlangung 
·von Geld- oder Sachspenden gerichtet sind, 

e) durch Einrichtung und öf:f.entliche Bekannt
machung von Bankkonten,. auf di-e ~penden 
eingezahlt werden können, 

f) dur.ch Einrichtung und öffentliche Bekannt
machung von Stellen, bei denen Sachspe~den 
entgegengenommen wevden. 

§ 4 
Cenehmigungspflich~; Genehmigungsantrag 

(1) Offentliche Sammlungen und Veranstaltungen 
zur Erlangm:ig von Spenden gemäß § 1 Absätzell 1 
und 3 sind genehmigungspflichtig. 

(2) Die Genehmigung fot . durch den Veranstalter 
schriftlich zu beantragen. Der Antrag, in dem die 
Gründe für die vorgesehene Sammlung oder Veran
staltung angegeben sein müssen, jst .bei dem gemäß 
§ 5 verantwortlichen :staatlichen Organ einzureichen. 
In dem Genehmigungsantrag müssen folgende An
gaben enthalten sein: 
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a) der Zweck der Sammlung oder Veranstaltung, 
b) die vorgesehene Form der Sammlung oder Ver

anstaltung, 
c) der Zeitraum und das Gebiet, in dem die 

· Sammlung oder Veranstaltung s.tattfinden soll. 

§ 5 
V eraritwortlichkeit 

Ul Offentliche Sammlungen und Veranstaltungen zur 
Erlangung von Spenden ·werden genehmigt: 
a) für das Gebiet der Deut

sch.en Demokratischen Re
publik 09.er für mehrere 
Bezirke durch den 

b) für das Gebiet ·eines Be~ 
zirkes oder für Teile eines 
Bezirkes 

Minister des Innern, 

durch den zuständigen 
Rat des Bezirk.es. 

(2) Anträge auf Genehmigung von örtlich begrenz
ten Sammlungen 'Sind von den Räten der Bezirke 
abzulehnen, wenn die beantragte Sammlung mit 
einer für das Gebiet der Deutschen Demokratischen 
Republik bereits genehmigten Sammlung . zeitlich zu
sammenfällt 

§ 6 
Inhalt der Genehmigung; Veröffentlichung 

(1) Die gemäß § 4 Abs. 1 erforderliche Genehmi
gung ist nur für einen befristeten Zeitraum und) 
unter Beschränkung , atif bestimmte Sammlun.gsfor
men zu erteilen. Sie gilt nur für das Gebiet. für 
das sie erteilt ist, und kann von Auflagen abhängig 
gemacht :werden. 
(2) Die Genehmigung einer öffentlichen Sammlung 
oder Vera.nstaltung zur Erlangung \von Spenden 
schließt die Berechtigung zur W erhung efo. Vor 
der Erteilung der Genehmigung ist jede Werbung 
unzulässig. 
(3) Genehmigungen gemäß § 5 Abs. 1 Buchst. a sind 
im Zentralblatt der Deutschen Demokratischen Re
publik, Genehmigungen gemäß § 5 Abs. 1 Buchst. b 
im Mitteilungsblatt des zuständigen Rates des Be
zirkes zu veröffentlichen. 

§ 7 

Mitwirkung bei öf /entliehen Sammlungen. 

. Zur Mitwirkung bei öffentlichen Sammlungen und 
Veranstaltungen zur Erlangung· von Sp.enden sind 
nur Bürger berechtigt. dfo vom V eranstaher dazu 
beauftragt sind. 

§ 8 
Versagung der Genehmigung 

Der Minister des Innern oder der zuständige Rat 
des Bezirkes kann Genehmigungsanträge a!blehnen, 
wenn diie vorgesehene Sammlung oder Veranstaltung 
nicht geeignet ist, die Grundsätze dieser Verordnung 
zu verwirklichen, oder wenn es zur V ermetdung 
einer Vielzahl V•On öffentlichen Sammlungen erfor
'derlich ist. 

§ 9 
Widerruf der Genehmigung 

· (1) Die Genehmigung einer öffentlichen Sam'mlung 
oder Veranstaltung kann wtderruf.en werden. Der 
Widerruf ist zulässig, 

a) wenn dte Genehmigung durch unrichtige, irre
führende oder unvollständige Angaben erlangt 
wurde, 

h) wenn der zeitliche oder räumliche_ Geltung,$•
bere'ich der Genehmigung überschritten wird, 

c) wenn die Sammlung in anderen als den geneh
migten Formen durchgeführt wird, 

d) wenn an Orten ges·ammelt wird, an denen die 
Sammlungstätigkeit untersagt ist, 

.e) wenn Auflagen, mit denen die Genehmigung 
verbunden ist, nicht erfüllt werden. 

·(2) Für den Widerruf ist das staatliche Organ zu
ständig, das die Genehmigung erteilt hat. 

§ 10 
Einschränkung von öf f entlü;;hen Sammlungen 

(1) Das Sammeln in öffentlichen Verkehrsmitteln, 
auf Bahnhöfen und in Gaststätten und Verkaufs~ 
st•eHen ist untersagt. 

{2) Der Rat der Stadt, des Stadtbezirkes oder der 
Gemeinde ist berechtigt. die Sammlungstätigkeit an 
hestimmt.en Orten zu untersagen, sofern es zur Ge
wähdeisiung von Sicherheit und Ordnung erforder
lich ist. 

(3) Der Rat der Stadt, des Stadtbezirkes oder der 
Gemeinde ist berechtigt, die Sammlungstätigkeit wäh
r.end einer genehmigten öffentlichen Sammlung zu 
begrenzen, wenn der Umfang der Sammlungstätig
keit in keinem Verhältnis zur Zahl der Einwohner 
steht. 

§ 11 
Anmeldepflicht 

Offentliche Sammlungen gemäß § 1 Abs. 2 sind 
anmeldepflichtig. Die Anmeldung hat bei dem ge
mäß § 5 Ahs. 1 zuständigen Organ zu .erfolgen. 

§ 12 
Untersagung von öf /entliehen Sammlunßen 

Of:fontliche Sammlungen gemäß § 1 AbiS. 2 ka'nnen 
durch das gemäß § 5 Abs. 1 zuständige Organ un
tersagt werden, wenn· sioe nicht geeignet sind, die 
Grundsätz.e di€!ser Ve.mrdnung zu verwirklichen, 
oder wenn es zur Vermeidung einer Vielzahl van 
öffontlichen Sammlungen erforderlich i.st. 

§ 13 
Ordnungsstrafbestimmungen 

(1) Mit ·einer Ordnungsstrafe bis zu 500. DM kann 
bestraft werden, 

a) wer für eine nicht genehmigte, nicht angemel-, 
dete oder unter.sagt·e Sammlung wirbt oder ei
ne si0lche Sammlung ankündigt, durchfµhrt oder 
l>ei ihr·er Durchführung mitwirkt, 
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b) wer zur Erlangung der Sammlungsgenehmigung 
wiissentlich unrichtige, irreführende oder un
v,ollständige Angaben macht, 

c) wer, ohne .dazu berechtigt zu sein, an einer 
Sammlung mitwirkt 

,d) wer bei einer genehmigten Sammlung außer
halb der festgelegten Termine oder an Orten 
mitwirkt. an denen die Sammlungstätigkeit un
tersagt ist. 

. e) wer in einer anderen als det'·genehmigten F'Orm 
sammelt. 

(2) Zuständig für die Durchführung des Ordnungs
strafveriahrens ist der Rat des Kreises, Abteilung 
Innere Angelegenheiten. 
(3) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfah
rens und den Erlaß des Ordnungsstrafbescheides 
gelten die Bestimmungen der Verordnung vom 3. :Fe
bruar 1955 über die Festsetzung von Ordnungsstra
Jen und die Durchführung des Odnungsstrafver
fahren.s (GBl. I S. 128). 

§ 14 
Einziehung der Spenden 

(1) Spenden, die unter Verletzung der Bestimmun
gen 'dieser Verordnung erlangt werden, können durch 
den Rat des Bezirkes im Verwaltungswege eingezo
gen werden und fallen der Volkssolidarität zu. Das 
gleiche gilt für Sammlungen aus Spenden, wenn die 
Genehmigung gemäß § 9 widerrufen wurde. 
(2) Der Veranstalter hat das Recht. gegen die Ein
ziehung der Spenden innerhalb von 2 Wochen nach 
Erhalt des Einziehungsbeschetdes Beschwerde· ein
zulegen. Sie . ist zu richten an den Rat des Bezir
kes, durch den die Spenden eingezogen wurden. 
(3) Hilft der Rat des Bezirkes der Beschwerde nicht 
ab, so hat er sie innerhalb einer Woche dem Mi
nisterium des Innern zur Entscheidung zu übersen
den. Das Ministerium des Innern entscheidet end
gültig. 

§ 15 
Durchführungsbestimmungen 

Durchführungsbestimmungen erläßt der Minister des 
Innern. 

§ 16 
Inkrafttreten 

biese V emrdnung tritt am 1. Dezember 1962 in 
Kraft. 

Berlin, den 3. November 196~ 

Oas Präsl'dium des Ministerrates 
der Deutschen Demokratischen Republik 

Erste .. Durchführungsbetitimmung 
zur Sahlmlungsverordnung. 

Vom 20. November 1962 

Ges.-Bl. DDR 1962 Teil II S. 763 

Auf Grund des § 15 der Sammlungsverordnung vom 
3. November 196Z (GBl. II S. 761) wird folgendes 
bestimmt: 

Zu § 3 der Verordnung: . 
§ 1 

(1) Die bei Listensammlungen verwendeten Sammel
listen müssen folgende Angaben enthalten: 

a) Veranstalter der Sammlung, 
h) Zweck der Sammlung, 
c) Genehmigungsstelle und Nummer de;r Geneh

migung, 
dl zeitlicher und räumlicher Geltungsbereich' der 

Genehmigung, 
e) Name und Vorname qes Sammlungsbeau:ftrag

ten. 

(2) Die Samm~llisten müssen vom Veranstalter oder 
einem dazu bevollmächtigten Vertreter unterschrie-

, hen sein. · 

(3) Di,e Sammellisten sind nach dem als Anlage bei
gefügten Muster drucken zu lassen. Sie sind fort
lautend zu numerieren. 

§ 2 

(1) D1e bei Büchsensammlungen verwendeten Sam-· 
inelbehälter müssen. verschlossen und durch Siegel, 
Plomben oder Stempel gesichert sein. 

(2) Der Sammlungsbeauftragte hat einen numerierten 
Ausweis bei sich zu führen, -der die aus § ... 1 Abs. l 
ersichtlichen Angaben enthalten muß. Der Ausweis 
muß vom Veranstalter oder einem dazu bevollmäch
tigten Vertreter unterschrieben sein. Sammellisten, 
die den Erfordernissien des § 1 entsprechen, gelten 
als Ausweis. 

§ 3 
(1) Erfolgt -die Sammlung durch Verkauf von Ge
gens1änden, muß der geforderte Betrag auf den Ge-
genständen sichtbar angebracht sein. Wir der Spen
denbetrag beim V er kauf v.on Postwertzeichen als 
Zuschlag erhoben, ist die Höhe des Zuschlages auf 
den Postwertzeichen anzubringen. 

(2) Ist die Anbringung nicht möglich oder wegen 
"der damit verbundenen Schwierigkeiten nicht z,weck
mäßig, muß der geforderte Betrag spätestens 10 Tage 
vor Beginn. der Sammlung über Presse, Rundfunk 
oder andere· geeignete Publikationsorgane öffentlich 
bekanntgemacht sein. 

(3) § 2 Abs: 2 gilt entsprecheilJd. 
§ 4 

(1) Bei öffentlichen Veranstaltungen . zur Erlangung 
v.on Spenden ist die Höhe des Spendenbetrages auf 
'den Eintrittskarten anzugehen. 

(2) Am Eingang zum V,eranstaltungsraum sind an 
'deutlich sichtbarer. Stelle folgen.de Angaben durch 
Aushang öffentlich bekanntzumachen: 

a) Veranstalter, 
,b) Zweck der' Veranstaltung, 
c) Genehmigungsstelle und Nummer der Geneh-

migung. 

Die Bekanntmachung muß vom Veranstalter oder 
·einem dazu bevollmächtigten Vertreter unterschrie
ben sein. 
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Zu § 4 Abs. 2 der Verordnung: 
§ 5 

(1) Der Antrag auf Genehmigung einer öffentlichen 
Sammlung oder Veranstaltung zur Erlangung von 
Spenden ist grundsätzlich 6 Wochen vor dem be
absichtigten Beginn der Sammlung oder Veranstal
tung bei dem zuständigen staatlichen Organ einzu
reichen. 

(2) Zur Abstimmung der Sammlungstermine und zur 
Koordillierung der Sammlungen haben die politi
schen. Parteien, demokratischen Massenorganisatio
nen sowie die anderen zugelassenen Organisationen 
den zuständigen staatlichen Organen bis zum 1. Sep
tember eines jeden Jahres die von ihnen für das 
folgende Jahr geplanten öffentlichen Sammlungen 
mitzuteilen. 

Zu § 6 Abs. 2 der Verordnung: 
§ 6 

Auf de:m W erhematerial müssen folgende Angaben 
enthalten sein: 

.a) Zweck ·der Sammlung oder Veranstaltung, 
b) die genehmigte form . der Sammlung oder V er-

.anstalilmg, · 

c) zeitlicher und räumlicher Geltungsbereich der 
Genehmigung. 

Zu § 10 Abs. 3 der Verordnung: 
§ 7 

(1) Die Anzahl der Sammlungsheauftragten und der 
Samrriefüsten ist durch den Veranstalter oder einen 
dazu bevollmächtigten Vertreter im Einvernehmen 
mit dem Rat der Stadt, des Stadtbezirkes oder der 
Gemeinde festzulegen. 

(2) Mit der Ausgabe der Sammellisten und der Aus
weise darf erst begonnen werden, wenn der Rat 
der Stadt. des Stadtbezirkes oder der Gemeinde 
dem vorgesehenen Umfang der Sammlung zuge
stimmt hat. 

(3) Der Rat der Stadt, des Stadthezirkes oder der 
Gemeinde ist berechtigt, im Verlaufe der Sammlung 
die Anzahl der Sammellisten und der Sammlungs
heauftragten nach Abstimmung mit dem Veranstal
ter einzuschränken. 

Zu § 11 der Verordnung: 
§ 8 

'(1) Die Anmeldung einer öffentlichen Sammlung ge
mäß § 1 Abs. 2 der V eror·dnung muß den Zweck, 
die Form und die T.ermine der Sammlung sowie 
eine Bestätigung der für die Verwendung der. Sam
melerg·ebnis·se verantwortlichen Organisation bzw. 
'Einrichtung enthalten. 
(2) Diie Anmeldung hat grundsätzHch 1 Woche vor 
Beginn der Werbung bei dem gemäß § 5 Abs. 1 
der Verordnung zuständigen Organ zu erfolgen. Die 
Anmeldefrist verkürzt sich auf 24 Stunden, wenn 
ein dringender Anlaß besteht, mit der Werbung 
kurzfristig zu beginnen. 
(3) In der Werbung zu öffentlichen Sammlungen 
gemäß § 1 Abs. 2 der Verordnung darf nicht zu 

Sammlungen aufgefordert werden, die gemäß § 4 
Abs. 1 der Verordnung genehmigungspflichtig sind. 

§ 9 

Diese Dmchführungshestimmung tritt am 1. Dezem
ber 1962 in Kraft; 

Berlin, den 20. November 1962 

Der Minister des Innern 

C Personalnachriditen 

Berufen: 
Pfarrer Frieddch-Wilhelm E 1 g et i, bisher in Ka
gendorf, Kirchenkreis Anklam, von der Kirchenbe
hörde zum Pfarrer der Kirchengemeinde Saal. Kir
chenkreis Barth, eingeführt am 1. 1. 1963. 

Pastor .Ernst Sc· human n von der Gemeinde zum 
Pfarrer der Pfarrstelle Ranzin, Kirchenkreis Greifs
wald-Land, eingeführt am 9. 12. 1962. 

Prediger Friedrich H e 1 t e r h o ff in die Prediger
stelle Groß-Mohrdorf„ Kir.chepkreis Barth. 

Prediger Johannes M ehr man n , bisher Gützkow, 
Kirchenkreis Greifswald-Land, in die Predigerstelle 
Behrenhoff, Kirchenkreis Greifswald - Land, einge
führt am 16. 12. 1962. 

In den Ruhestand getreten : 
Pfarrer Paul Z ü h 1 s d o r ff in Retzin, Kirchenkreis 
P1enkun, mit Wirkung vom 1. Februar 1963. 

Verlust der Rechte des geistlichen Standes: 
Pfarr-er Johannes. Sc h 1 ob i es, zuletzt in Pasewalk, 
Kirchenkreis Pasewalk, geb. am 13. 11. 1917, hat 
auf die in der Ordination begründeten Rechte ver
zkhiet und ist aus dem Dienst der Kirche ausge.! 
schieden. 
Die Kir.chenleitung hat den V erzächt durch Beschluß 
vom 18. Januar 1963 angenommen. 

D. Freie Stellen 

E. Weitere Hinweise 
,~1 

F. Mitteilungen -für den kirmlichen Dien1t 

Nr. 5) Referat zur Einbringung des Hirchenge
setzes über „Das Amt der Pastorin11 auf 
der Landessynode in Züssow, 28. 1. 1963 

Gehalten von Professor D. William Nagel 
Die· Vorlage Nr. 2 bietet Ihnen ·die Formulierung 
für das von der Landessynode zu beschließeµde 
Kirchengesetz über das Amt der Pastorin und als 
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Anlage den Wortlaut der Verordnung über das Amt 
der Pastorin in der Ev. Kirche der Union vom 3. 7. 
1962. baraus ergeben sich für uns zwei Fragen
komplexe: wir werden uns zunächst mit der V er
ordnung lt. Anlage zu befassen haben, und das 
kann nicht geschehen, ohne grundsätzlich zum Amt 
der Pastorin Stellung zu nehmen. Läßt sich darin 
Einmütigkeit erreichen, wird die Beschlußfassun~ 
über das vorgeschlagene Kirchengesetz keine allzu 
großen Schwierigkeiten bieten. Der synodale Ord
nungsausschuß wie der theologische Ausschuß ha
ben' sich mit der Materie unseres Gesetzes wie der 
V ero_rdnung befaßt und die Vorlage dieses Gesetz
entwurfes durch die Kirchenleitung vorhereitet. 

Wir müssen uns zuerst über die S i tu al i o n klar
werden, in welcher heute nicht nur im Raum · P.er 
EKU ein ;,Amt der Pastorin" innerhalb der EKD in 
Erscheinung tritt. Seit .vielen Jahren gibt es bei 
uns Frauen, die als ,;Vikarinnen" oder „Pfarrvika
rinnen zum geistlichen Amt ordiniert werden. 
Wenn die. Diskussion darüber erst jetzt in Gang ge
kommen ist, aus .Anlaß der· s :e kund ä r e n Frage, 
oh ordinierte Frauen auch ein 'öffentliches Pfarrn.mt 
:bekleiden urid den Titel „Pastorin" (anderswo „Pfar
rerin") tragen ·dürfen, so mögen darauf gewisse Vor
gälllge in Schweden bei Einführung der Frauenordi
nation nicht ahne Einfluß geblieben sein. Wir 
möchten es aber. vor allein als Ze.ichen .dafür neh
men, daß die Fragen nach Wesen und Wirkung der 
Ordi.nation wie dem Amt der Kirche überhaupt dem, 
deutschen Protestantismus endlich brennend zu wer
'den beginnen. .Wir stehen doch gegenwärtig weit
hin ·einer katastroph~len · V erwiliderung auf> diesem 
Gebiet gegen;üher; nicht selten üben . Vikare, ja;. 
&elbst Theologiestudenten ohne jede. Ordination alle 
Funktiooen · des Amtes aus und - finden das ganz 
in Ordnung, Vielleicht . 'Wäre es darum richtiger 
gewesen, wenn zunächst der in der EKU für die 
Fragen der Ordination gebildete AuS'schuß seine 
Aufgabe zuende gebracht hätte, bevor die Verord
nung üher das Amt. der Pastorin beschlossen wurde. 
Die OI'dination in ihrem gängigen Verständnis zielt 
nämlich auf das Gemeindepfarramt mit der Ge
meindeleitung. Die Verordnung jedoch, wie übri
:gens alle ähnlichen hisher vorliegenden . Gesetze 
anderer Gliedkfrchen in der ,EKD, rechnet gerade 

·· .·d i ·es es Ziel der Ordination nicht im Normalfall 
zu den Gaben !!Dd Aufgaben der Frau. Man sucht 
in manchen. Kirchen einen Al.tsweg in einer „Bin
segnung'' von Vikarinnen. Wdche:t theologische 
Unterschied besteht aber zwischen Einsegnung und 
Ordination?! Entspricht überhaupt das Ordinations
formular ·der EKU dem „Amt besonderer Art", wie 
es unsere Verordnung jedenfalls ausprägen möchte? 
Weiter: Ordination gilt nach bisherigem Verständ
nis auf Lebens21eit. Mit welch.er t h e o 1 o ·g i s c h e n 
Begründµng kann man sagen, .daß die Rechte des 
geistliclien. Standes bei Pastorinnen im Fall der 
Verheiratung „ruhen;', 'während ein ähnliches beim 
Mann keinesweg~ der Fall ist. ·.Das Nebeneinander 
'freiwillig eheloser und verheirateter Amtsträger bei
der Geschlechter könnte für die Kirche geistlich 
notwendig se"in! Hat schließlich die ev. Kirche 
'der Ordnung und Entfaltung der Amter biisher nicht 

zu wenig, ja, gar keine Aufmerksamkeit geschenkt?! 
Was hier etwa bei der Schaffung des Katecheten
standes, des Amtes der .Gemeindehelferin usw. ge
schehen ist vollzog sich lediglich . auf der Linie 
techn1scher Organisationsformen ohne eigentliche 
Begründung !rri apostolischen Amt der Kirche. Die 
Mitarbeit theologisch gebildeter Frauen im Dienst 
der Kirche hat sich jedenfalls seit etwa 40 Jahren 
entwickelt, doch man hat unterlassen, diese Ent
wicklung bereits von ihren Anfängen her geistlich 
und theologisch richti.g einzuovdnen. Hier liegen 
Versäumnisse vor, ·infolge deren die heute .unse'rer 
Synode gestellte Aufgabe keine leichte ist. Deshalb 
können auch von der nuh wirklich fälligen t h eo -
1 ,o g i .s c h .e n Fundierung unseres Verständnisses von 
Ordination und Amt wesentliche Probleme des heu
'te zur Diskussion stehenden Kirchengesetzes in ab
sehbarer Zeit erneut auf uns zukommen. -

Angesichts dieser . Situation dürf.en wir es uns in 
"dieser Stunde nicht ersparen, zunächst auf die Pro
bleme einer theologischen tmd geistlichen Begrün
'dung ·des Amtes der Pastorin wenigstens in der an 
dieser Stelle gebotenen Kürze einzugehen. Darüber 
kann es für uns alle als Glieder einer Syno·de der 
Kirche ja keine Diskussioq · geben, <laß nicht ein
fach schon der. Grundsatz der Gleichberechtigung 
beider Geschlechter im säkularen Raum diese Be
gründung abgeben kann. w.enn sich von dem der 
Kirche eingestifteten Amt her eine Verschiedenheit 
der dem Mann und der .Frau zu übertragenden Au:f
gaberr aIS wesensgemäß ergeben sollte, wäre das ja 
auch niemals mit einer .. Geringschätzung der Frau 
gleichzusetzen. ' G l e~i c h w e r t 1' g k e i t beider Ge
schlechter muß nicht 'auch G 1 eich artig k e i t fn 
ihren Aufgaben bedeu1en! · 

Ev<.1ngelische Christen wenden sich· mit einer so 
grundlegenden Frage wie der uns·ern zuerst an d i e 
'S c h r i f t. Trotzdem kann in keinem solchen Fall 
.einfach schon die Exegese von Bihelstellen zu ei
ner jeder 'DiSkussion entzogenen Antwort führen. 
Ein Schriftverständnis, 'das die Bibel als wörtlich 
und für alle Zeiten formal bindend ansieht. würde 
sie zum Gesetzbuch machen. Die Absicht des V er
fassers einer biblischen Schrift und ·vieles andere 
sind jedesmal gewissenhaft zu prüfen. Die Schrift 
muß zuglei(?h mit der Gegenwart in unserer Kirche 
und mit unser:er Zeit konfrontiert werden. Weder 
können wir jede uns jetzt und hier aufgegebene 
Frage in die neutestamentliche Gemeinde hinein
lesen, noch sie ohne .das Zeugnis der. Schrift' lösen. 

Ohne hier auf alle einzelnen Schriftstellen eingehen 
zu können, muß zuerst fe&tgestellt werden: das be
kannte Schweigehot für Frauen in I. Kor. 14, 34 ff. 
erscheint im NT nur an dieser . Stelle und ist sei
nem Sinne nach keineswegs ·eindeutig. Denn I. Kor. 
1-1, 5 setzt voraus, daß Frauen· (auch im Sinn der 
l Kor. 14 behandelten Art des Redens) reden und 
offenbar reden dürfen. Bei dieser Differenz zwi
schen. 1. Kor. 11 .und 14 erscheint es mir nicht 
möglich, dies·e Stellen· gegen die Verkündigung durch 
Frauen aus.zuwerten. Nicht sollte man übersehen, 
daß Phil. 4, 1 ff. und Röm. 16, 1 ff. Mitkämpfe
rinnen und Mitarbeiterinnen "des Apostels Paulus 
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und Röm. 16, 1 des „Diakons" Phöbe erwähnen und 
dabei di,e gleichen Begriffe wie für männliche Mit
arbeiter verwenden. Wissen wir auch nichts Ge
naueres über diese Dienste, so ist doch im Blick iZU 

heha.Jten, daß einer.seits im NT überhaupt noch kein 
„Pfarramt" in unserem Sinn besteht, andererseits 
aiber auch die selbständige Frau in unserem Ver
ständnis noch nicht eX.istiert. Wenn man dem
gegenüber geltend machen will, daß in der christ• 
1ichen Kirche Jahrhunderte hindurch die neutest. 
Aussagen e-inmütig als gegen 1 die Verkündigung 
durch Fr.auen gerichtet verstanden wurden, so w1rd 
kamn abzuleugnen s·ein, wie sehr gleichzeitig eine 
soziale Minderbewertung der Frau besteht und diese 
sich auch he_i der Auffassung solcher Schriftstellen 
auswirken mußte. .„ 

Für unsere Frage kaum auswertbar erscheinen mir 
'die neutest. Weisungen an die Ehefrauen,· sich ihren 
Männern „unterzuordnen" (Eph. 5, 22; I. Pe. 3, l; 

· Tit. 2, 5; Kol. 3, 18 niach einer guten Lesart). Die 
speziellen Weisungen für die e h e 1 i c h e Lebens
gemeinschaft können nicht einfach auf das Verhält
nis '.der Geschlechter zu einander ausgedehnt wer
'den. Vergessen wir auch nicht, daß unmittelbar 
vor der Mahnung an die Frau sich unterzuordnen 
'(Eph. 5, 22) es im 21. Vers heißt, „Setd einander 
untertan in der Furcht Christi". Also wird . eine 
Uber" und Unterordnung im recht 1 i c h e n Sinn 
.selbst in der Ehe in keiner Weise beabsichtigt. 
Hüben s-oÜten wir uns auch, .die sogen. „Kephale
Struktur" (Gott-Christus-Mann-Frau) in K,or. __ 11 
qnd Eph. 5, 21 ff. für unsere Fra~ gesetzlich aus
zu~erten. Wollte- man dara1,1.s schließen, &ß die 
Frau ihrem Wesen nach einfürallemid dem Mann 
als 'iJu.em Haupt untergeordnet sei, ergäbe sich auch 
'für das an jenen Stellen mitherangezogene Verhält
nis 'Christi zu Gott eine Art von Unterordnung, die 
dem trini·tarischen Gottesglauben widerspricht und 
längst von der Kirche als „sub-ordinatianische Chri
:stolog1e" verurteilt wurde. Demnach läßt sieh von 
hier aoo die 'Leitung der Gemeinde durch eine Frau 
:im Hirtenamt kaum als deren Wesen widersprechend 
erweisen. 

So ergibt .sich mir gemäß unserem kurzen Dber
h1ic-k: Dile Schrift enthält nach meinem- Ver.ständ
nis, und nicht 'nur nach dem meinen, keine 'l,Vei
sung, die uns eindeutig ermächtigt, die Frau wie 
den Mann in den öffentlichen Dienst an Wort 
und Sakrament zu berufen; sie verbietet dies aber 
auch nicht mit klaren Worten. Gerade diese Sach
l&ge scheint mir jedenfalls Behutsamkeit gegenüber 
jenen Brüdern zu gebieten, deren Gewissen hier !:In-

-'ders glaubt urteilen zu mil_ssen! 

Je weniger uns also einzelne Stellen in unsere:ö 
Frage weiterhelfen können, des-to entschiedener gilt 
es den Blick auf gewisse G r u n d tat s a c h e n im 
NT' zu richten. Zunächst sollte beachtet werden, 
'daß das Amt auf der missio, der Sendung durch 
Christus, . beruht. nicht aber auf ,der Taufe. Damm 
kann Gal. 3, 28 in der von der Gleic!hbegnadung 
aller duroh di-e. Taufe die Rede ist, nicht im Sinn· 
:der Gleichberechtigung auch der Frau zum Amt aus
·gewertet werden. Im neutestamentlichen Zeitalter 

gilt jene missio jedenfalls Männern. Das entspricht 
der im A und NT durchgängig vorhandenen Struk
tur eines Uber- und Untereinander, wie es bei dem 
Bilde des Leibes das Haupt und die Glieder sind: 
Christus--die Kirche, Mann-Frau, Obrigkeit-Volk, 
Amt-Gemeinde. Dieses von Gott der Schöpfung 
ein.gestiftete Ordnungsgefüge kann auch die Kirche, 
da siJe in der Schöpfung lebt, niCht einfach über
sehen. Wollie man diese Linie aber absolut setzen, 
dann käme dabei als allein christlich ein konser
vativer Patriarchalismus im Sinn einer ständiscl!~ 
hierarchischen Stufenordnung heraus. Vergessen wir 
'nicht: in der Erscheinung Christi ist der J;leue· Äon 
schoo angebrochen und stellt den alten Äon und 
damit auch jenes in ihm vorhandene Ordnungsge
füge in Frage. Gottes Geist kann iliese Struktur 
bereits hier und heute durchbrechen, und das gilt 
auch für die Differ.enzierun.g der Gesc,hlechter: 
„J-lier ist nicht Mann noch Weih, denn ihr seid 
allzumal einer in Christo Jesu" (Gai. 3, 28). Mag 
darum auch im NT unter den zeit:bedin.gten soziolo
gischen Strukturen die missio allein Männern ge
golten haben, braucht es keinen soziologischen En
thus1asmus zu bedeuten, sondern k a n n (ich sage 
betont: „kann") ein Zeichen 'für die Wirkungskraft 
:des neuen Äon sein, wenn Frauen je und dann 
'fähig und ber.eit erscheinen, Träger -der das Amt 
'begründenden m'isiSio zu wer_den. -

Wi.e steht es damit in der G e s c: h i c h t e d er 
Kir clh e,? In 'der R,egel weiß. man nur um jene 
schon 'in der Alten Kirche bestehende Tendenz, die 
Frau 'Vom Amt der Kirche wegen ihrer besonderen 

,Sündhalfti:gkeit ·ganz und gar auszuschließen. Aber 
es 'gibt, etwa bei Gregor von Nazianz, Chrysostomus, 
Basilius, Augustin:, auch eine ganz andere -Linie': 
Frauen erhalten die Ordination zu -bestimmten Äm
'tern, z. T. unter Verleihung der Stola; sie rechnen 
also zum Klerus. Freilich findet sich nur im Mon
tanilSllllUS, einer schwärmerischen Bewegung um 200, 
'die Ubertragung des Vorsitzes bei der Abendmahls
'fei-er und der Gemeindeleitung an Frauen. Jene 
Vorstellung mag hier sich a1s Hemmung ausgewirkt 
haben, daß es bei der Leitung der Mahlfeier und 
der ,einer Gemeinde um die Repräsentation Christi 
als des Hausvaters ·des Mahles und des Hirten der 
Gemeinde geht. Bei uns wird eine ähnliche Hem
mung spürbar werden, soweit uns bewußt ist, daß 
die Apologi.e, die Mch zu den Bek<enntnisschriften 
unse~er Landeskirche gehört, von den Amtisträgern 
sagt: „repraesentant Christi personam" - sie ver
gegenwärtigen di:e Person Christi (Apol. VII, 28). -

Wie steht nun Luther zu unserer Frage? Nach 
·seiner Auffassung sollen Frauen dort, wo Männer 
'sind, die zu reden geschickt 1sind, nicht öffentlich 
'predigen. Weshalb? Frau eh eigneten sich weniger 
zum Predigen, das 'ist sein einer Grund. Der an
'dere scheint mlr wesentlich in soziologisch heding
'ten Empfindungen seiner Zeit · hegründet, daß näm
lich „geziemende Ehre, Zucht und Ordnung" ge
'halten werden sollen. Luther weht freilich selbst 
auf Beispiele predigender Frauen im A und NT 
hin; der Geist kündige euch an, „Und es w-erden 
eure Töchter weissagen" (WA 8, 497 f; 50, 633). 
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Andererseits erklärt Luther ausdrücklich: wenn aber 
'kein Mann predigt. so wäre .es vonnöten, daß Wei
ber predigten (WA 8, 498). Luther hebt diese Mög
lichkeit hervor, obwohl e r noch der Oberneugung 
isein konnte, es werde nie soweit kommen, daß kei
ne Männer mehr da seien, die predigen (W,<J. 10, 
HI, 171). 

Obwohl also Luther zu seiner Zeit sich nicht aus 
praktischen Gründen dazu 'genötigt sah, hat er die 
Ordnung, daß Frauen nicht zur öffentlichen Pre
:digt berufen werden sollten, aus t h .eo 1 o g .i s c h er 
'Erkenntnis relativiert, Die Verpflichtung zur öf
'fentlichen Verkündigung des Evangeliums ist für 
'.ihn allein ein a h s o 1 u t es Gebot. Ihm hat sich 
'alles andere unterzuordnen. -

Wenn wir heute daran ·denken, daß in vielen. Ge• 
meinden Prediger fehlen und weitsin die Zahl der 
!Pfarstellen gemehrt werden müßte, um eine ausrei
chende Darbietung des Evangeliums zu ·ermöglichen, 
:dann ist heute zweifellos der Notstand ·eingetreten, 
mit dessen Möglichkeit Luther noch nicht ernsthaft 
rechnete. Dieser gebietet, auch Frauen in das. Amt 
'der Verkündigung zu rufen. Diese Verpflichtun.g. 
'die Verkündigung .des Evangeliums auf ;ed.e nur 
(mögliche Weise zu gewährleist.en, bedeutet auch Jür 
uns ein absolutes Gebot und setzt damit (Jl.le dßm 
hinderlichen Ordnungen außer Kraft. Diese V er
pflichtung steht außerhalb jeder Diskussion und 
sollte a11ein schon hforeichen, derr Bemühungen· um 
'eine .Beteiligung der Frnu am Amt der Kirche zu
mindest V erstärndn.is entgegenzubringen. - . 

Schließlich darf bei den grundsätzlichen Fragen di·e 
nach· der ·Verbundenheit mÜ den anderen Kirchen 
im Zeitalter der 0 k um ~n·e nicht außer unserer 
'Sicht. bleiben. . Als einer Kirche im lutherischen 
Weltbund wird . es uns ·eine Beschwer bedeuten, 
heut:e im Lut~ertum noch nicht mit einer weit~ei
chenden Aufgeschlossenheit ·für die vor uns„ . ste
hende . gesetzliche Lösung rechnen zu kÖnnen. Da 
ist· es hilfr.eich, daß wir im d ·e u t s c h e n. Luther
'tum nicht mehr die einzige Kirche wären, die eitle 
'solche Lösung fÜr verantwortbar hält. Daß jene 
'Gruppe der .Kirchen im ökumenischen Weltrat die 
:größere. ist, die gemäß der bisherigen Tradition die 
Frauenordi.nation ablehnen, ist k.eine Frage. Immer
hin fehlen auch in der Okumene die Kräfte nicht, 
:dj.e ihr . aufgeschlossen geg.enüberstehen. Aber das 
entbindet uns nicht davon, wirklich ernstlich . zu 
prüfen, wieweit uns zwingende gd;tliche Gründe 
zum Aufgeben der bisherig.en Trndition veranlas
sen. -

Er.st mit solchen grundsätzlichen Erwägungen scheint 
in,ir die V Ol'aussetzung geschaffen, von der aus wir 
uns nun der V erordnun,g der EKU und dann. uns.e
r.em Entwurf eines Kirchengesetzes zuwenden kön
nen. Es muß dab.ei. als einer gerechten . Wertung 
'der 'VO abträglich. he'urteilt werden, daß~ die von 
Vikarinnen nicht selten erhohene Forderung.aus -
s c h 1ieß1 i c h nach . dem traditionellen Predigt
und Pfarramt das in der· V 0 seinen Ausdruck 
suchende An1fegen ein·er. ,neuen Entfal
t u n g :d es A m t .es verdunkelt hat. Die Präambel 

'geht :zwar von .dem Grundsatz aus: „Auch Frauen, 
sind beruf.en, die Botschaft von der V ersöhnunig 
auszurichten". Di.eser Satz .darf zumindest im Sinn 
'des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen Gel
'tun.g beanspruchen. Aber erst der folgende Satz 
führt aus, wie man sich diesen Dienst als .Teilhabe 
an dem von Christus der Kirche eingestifteten Amt 
'denkt: „Dies soll in der ganzen Mannigfaltigkeit 
'der Dienste geschehen, die ihren G.ahen und Fähig-· 
keiten ·entsprechen, auch im öffentlichen Amt ·der 
Verkündigung." Hier .er.scheint also das '.,öffent
liche Amt ·der Verkündigung" erst an letzter Stelle, 
nachgeordnet aHen anderen Formen des Dienstes 
'der theologisch vorgebildeten Frau in der Kirche. 
Solche Formen ·des Dienstes sind heute bereits das 
längst noch nicht hinreichend bebaute Feld chris.t-
1icher Unterweisung, Arbeit ~m Frauen- und Ju
'gen.dwerk, Mitarbeit in der. Gemeindehelferinnen
Aushildun.g. In Zukunft könnten noch hinzukom
men: das immer stärkere Anforderungen stellende 
'volksmissionarische Vorfeld ·der Hinführung des der 
'Kirche entfremdeten Menschen zur Gemeinde, eine 
'gerade der. Anpassungsfähigkeit der Frau entspre
'chende unerschöpfliche ·Aufgabe, weiter .kann es 
'hier gehen .. um .die geistliche . Versorgung von be
sonder.en Gemeindegruppen ·oder Sondergemeinden 
Jz. R· Anstaltsgemeinden)~ um -m.issionaris.c.hen und 
~eelsorgerlichen ·Dienst .1an .·berufstätigen und allein
stehenden Frauen, um geistliche Familienpflege über 
lberufstätige Mütter. Es ist mir in diesem Zusam
:m.enbang wichtig ·geworden, daß einer der geistigen 
'Väter der 1Verordnung mir daizu schrieb: die mög
lichst durchgezogene Parallele zum Amt des .Pastors 
habe man gerade vermeiden wollen. Wenn das. 
:Amt der Pastorin in der DDR weitgehend zu einer 
Dublette zum iAmt des Pastors. werden sollte, liege 
'das nicht so sehr an der Konz·eption. der . Ges·etz
'geber al:s ·an 'dem Zwang der Verhältnisse'''. In den 
westlichen . Gliedkirchen wird man mi.t Eifer darauf 
bedacht sdn, 1daß s.ich· d~s P.astorinnenamt viel rei
cher und mannigfaltiger entwickelt, ·als das beim 
Pfarramt der fall ist. DeshaUf halten wir auch an 
·einem eigenen Vikarinnenseminar für die .angehen
'den Pastorinnen fest - entgegen starken Tendenzen, 
'dte. Vikarinnen in· das Predigerseminar zu stecken." 
Aüf' diesem Hintergrund hat es· doch wohl ein ganz 
starkes Gewicht, wenn erst § 4 der VO feststellt: 
',,Nach Maßgabe des 'gliedkirc.hlichen Rechts kann 
'die Pastorin in frde Pfarrstellen berufen ';Verden." 

Dies·e Grundtendenz der VO, mit dem Amt der 
Pastorin tatsächlich ;ein Amt besonderer Art 
'schaffen zu wollen, glaubte ich allem anderen ·vor
anstellen zu sollen, da sie, wie das bei. mir selbst 
der Fall ist. v~elleicht auch bei anderen Vorbehalte 
·g.'egen das. geplante Gesetz entkräften kann. .Ich 
fose nun .di~ Bestimmungen der VO, um diese, ·wo 
n6tig, . in KÜr.ze zu· interpretieren. <Per 'wortlaut 
'der. §§.·.der VO ist dieser· zu · entnehmen!). 

'§ I. Ziff. · 1. -, Unsere Synode. witd 1;1ach "meinem 
Ermessen an den Rat der EKU die, Forder~n~ steilen 
müssen, daß eiri . Ordinationsformular für Pastor'in
nen ausge.arbeit~t wird, das nicht wie das für Pa
stören .auf den Dienst an einer Gemeinde. abzielt. 
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sondern den erwähnten mannigfaltigen Aufgaben der 
'Frau im geistlichen Amt Rechnung trägt. 

§ 1, Ziff. 2. ·_ Nach unserem bisherigen Verständ
rus begründet .die Ordination zweifellos ein Dienst
verhältnis atif Lebenszeit. · Wenn § 8 · Ziff. 1 be
sagt: „Das Dienstverhältnis der Pastorin endet, wenn 
sie 'heiratet", .so entsprkht das dem bisherigen Vi
karinnengesetz und erfahrungsgemäßen Erfordernis
sen, steht aber im Gegensatz zu der Feststellung 
von § 1, Ziff. 2. Ich könnte mir denken, daß in 
dem Maß, in welchem das Pastorinnenamt sich tat
sächlich als ein Amt besonderer Art ausgestaltet, 
die Kann-Bestimmung in § 8, Ziff 1, Satz 2 zur 
'Regel wird und damit der erwähnte Widerspruch 
an Schärfe verHe~t. 
§ L Ziff. 3 .und 4. :- nichts. 

§ 2, Ziff. 1. - Der § 2 stellt gemäß der von mir 
'betonten Grundtendenz der VO Pastor:innenstellen 
für Spezialaufgaben der kif.chlichen Arbeit voran. 
Die zusätzliche Wahrnehmung pfarramtlicher Auf
gaben im landläufigen Sinn wird für solche Pasto
ri·ii:nen von der Zustimmung des GKR abhängig ge
macht. 

§ 3. - Di.eser § spricht von einer doch wohl he
fristeten Verwaltung einer Pfarrstelle, die wahr
scheinlich sonst brach liegen würde. Auch hier ist 
'die Zustimmung des GKR und des Kreiskirchen
rates Voraussetzung. 

§ 4. - Dieser § ist von mir .bereits erörtert. 

'§ 5-7. - Hier ist keine weitere Erläuterung nötig. 

§ 8, Ziff;" 1. Dieser Punkt ist bereits besprochen. 

§ 8, Ztff. 2. - nichts. 

§ 8, Ziff. 3. - Woran ist hier gedacht? Wir haben 
solche kirchlichen Notstände, die eine Behinderung 
der Amtstätigkeit des Pfarrers brachten, im Kir
chenkampf und durch Einberufung im Kriege erlebt. 
Auch eine Erhankung des Pfarrers kann sogchen 
Notstand bringen. Sollte dann die Gemeinde un
versorgt bleiben, trotzdem eine ium p.farramtlichen 
Dienst vorgebildete Frau am Ort ist?! 

§ 8, Ziff. 4. - Das Heranwachsen der Kinder, der 
Tod des Ehegatten kann die Frau für dte Aufgaben 
des Amtes erneut freistellen. - · 

§ 9-12. C:- Sie bedürfen keiner speziellen Erläute
rung. -

Wir wenden uns nun dem für unsere Landes
kirche zu heschli.eßen.den Kirchenge-
setz zu .. 

Der Art. l spricht die gemäß der KO der EKU er
forderliche Zustimmun.g ,aus, von der die Inkraft
setzung der VO über das Amt der Pastorin für 
unser Kirchengebiet .abhängt. 
Art. II enthält die von unserer Kirchenleitung für 
erforderlich erachteten Anwendungs- und Ausfüh
rungshestimmungen. 
§ 1 bringt .c;lie VO auf die in. ,Gemeinden unserer 
'Landeski.~cße oder bei dieser' selbst bereits beste~ 
henden Pfal!I\".'ikaxinnenstellen ;t;iar Anwendiang. Er 
lautet: folgt Lesung von Zi.ff. 1-3. 

Von besonderem .Gewicht ist § 2, Ziff. 1. Er stellt 
:fost; daß die Berufung einer Pastorin in eine freie 
Pfarrstelle auch bei uns nicht .den Regelfall dar
stellen soll. Daß es sich bei der Pastorin tatsäch
lich um ein Amt besonderer Art handelt. kommt 
hier in betonter Weise zur Geltung. Man geht hier 
nämlich davon aus, daß . nicht .einfach j e d e Pfarr
stelle den besonderen Gaben der Frau gemäß ist. 
Darum bedarf es zur Besetzung einer freien Pfarr
stelle mit einer Pastorin der Zustimmung vom Bi
schof und dem zuständig.en Propst. die nur auf 
Grund einer eingehenden Prüfung der auf Seiten 
der Gemeinde wie efoer Pastorin gegebenen beson
dier·en Vorauss.etzungen erteilt werden kann. Ich 
möcht·e hier nur darauf hinweisen, daß z. B. die 
1ufüer1sche Landeskirche von Hannover von vorn
herein nur solche Gemeinden für Besetzuqg durch 
'eine Pastorin freigibt, in welchen mehrere Pfarr
stelle:n vorhanden sind. . Leider haben wir zu wenig 
'derartige Gemeinden, um etwas A'hnliches in Erwä
gung ziehen zu können. -

'§ 2, Ziff. 2. - Er bestimmt den künftigen Status 
'der ber·eits in Pfarrstellen installierten Pfarrvikarin
rnen. -

§ 3. - Di.eser r·egelt die Zuständigkeiten bei vor
'übergehenden kirchlichen Notständen. -

· § 4. - Wenn man tatsächlich ein Amt besonderer 
Art mit dem Amt der Pastorin anstreibt dann ist 
es nicht nur gerechtfertigt, nein, sachlich erfor
derlich, der Besonderheit der aus dem Dienst der 
Frau im Amt der Kirche ·erwachsenden Probleme 
auch durch besonder·e Konvente 'der Pastorinnen 
Rechnung zu tragen. -

Da sich das vorgeschlagene Kirchengesetz, gerade 
wenn man nicht an eine einfaUslose Parallele zum 
Amt des P.astors denkt. auf Neuland begibt. können 
künftige· praktische Erfahrungen zusätzliche Aus
'führungsbestimmungen notwendig machen. Dieser 
Möglichkeit soll Art. III Rechnung tragen. -

Liebe Brüder und Schwestern, ich habe Ihre Geduld 
lange in Anspruch nehmen müssen. Aber die Ma-
1erie des vorliegenden Gesetzentwurfes ist so pro
blemreich wie für die Zukunft unserer Kirche 
schwerwiegend, daß wir uns eine Beschlußfassung 
'darüber nicht leicht machen dürfen. Dann allein 
hwben wir auch ein Recht. darüher zu wachen, daß 
die Grundtendenz, mit dem Amt der Pastorin wirk-
1ich ein Amt besonderer Art in unserer ev. Kirche 
zu schaHen, auch,• in Zukunft nicht verwischt wird. 
sondern zum Segen unserer teuren Kirche immer 
e.indeutiger zur Ausprägung kommt. 

Nr. 6) Aus dem Bericht des. Synodalausschusses 
für das Rastorinnengesetz 
(Landessyno'de Züssow 1963) 

§ 1, Z:iffcr 1. b.edeutet .die Ubertragung de~ Be.griffs 
'der Pastorin. im Sinn der Verordnung auf die bei 
uns bestehenden Pfarrvikarinnen-Stellen. Eine . Dis
kussion wurde. durch Ziffer 2 · ausgelöst. wo noch 
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e.inmal die . noch nicht voll tbeseitigten Spannung~n 
in dem Verständnis des Am.te·s der Pastorin .zur 
'Sprache kamen. .Der Begriff „Pastorin" trage der 
im Amt der Prau liegenden Grenze nicht deutlich 
Rechnung. Die Amtsbezeichnung „Pastorin" wurde 
damit als solche in F.rage gestellt. Laien brachten 
'zum Ausdnick, daß die · Gemeinde d i e Prau 1,Pa
storin" nennt, die sie als „Hirte" versorgt, wir 
sollten dankbar sein, daß es auch „Hirtinnen" gibt. 
Die Bezeichnung „Vikarin" wurde als irreführend 
abgelehnt; denn vicarius bedeutet „Stellvertreter". 

Als Ergebnis ctieser Ausspr.ache wurde ausdrücklich 
.'festgestellt, daß die hier noch einmal geäußerten 
Bedenken gegen: das Amt der Pastorin nicht die 
überwiegende Meinung des Ausschusses darstellen. 
Längere Zeit ~eschäfÜgte sieb der Auss~}luß mit 
'dem § 2, Ziffer L 'Er wurde zunächst verstanden 
als -eine Einengung des Zugangs der Pastorin .zl.Ull 

Gemeindepfarramt. Hilfreich waren an dieser Stel
le die Ausführungen derc Mitarbeiter am Gesetzes
entwurf .in Kitchenleitung und Konsistorium. Dar
aus ergab sich, daß· die Bestimmungen in Ziffer 1 
keine sokhe. Einschränkung bedeuten, vielmehr den 
'Zugang zu g.eeigneten . Pfarrstellen erleichtern und 
'die P.a~torin vor Uherforderung und fB.lschem Ein
satz ihrer Gaben und Kräfte schützen sollen. Auch 
eine Gemeinde muß vor der Enttäuschung bewahrt 

· werden, . daß die Anforderungen einer .Pfarrstelle 
'die Kräfte. ·eip.er Pastorin übersteigen. Um jenem 
Jvlißversfäridi:ris vorzubeugen. wird vorgeschlagen, in 
'der 3 .. Zeile. des Abscitzes von Ziffer I das Wort 
„wenn" durch „nachdem" zu ersetzen. · 
Ziffer. 2 desi§ will das Verfahren für, die Umwand
hlng der .. bisher n~r von der Landeskirche einge
richteten · Pfal'rvikarinnenstellen in Pastorinnenstel-
len ·im Sinn .. der Verordnung im Interesse der bis
herigen Pfarrvikarinnen erleichtern, ohne diese da
durch von vornhereip an ihr.e umgewandelte···· Stelle 
zu· binden. Ebenfalls soll dem Gemeindekirchenrat 

· die Möglichkeit offeritbleiben, der Berufung der bis-

herigen V er w a l t e r i n der Pfarrstelle zu ihrer 
In h ab e.r i n zuzustimmen. 

§ 4, der .die Bildung eines besonderen Pastorinnen
:Konventes regeln will, fand im ·Ausschuß ungeteilte 
Zustimmung. Der. Ausschuß ist der Überzeugung, 
daß es :der Eigenart d.es Amtes der Pastorin ent
spricht, wenn den Pastorinnen Gelegenheit gege
ben wird, in einem besonderen Konvent die aus 
i h r·e m Amt 'erwachsenden Aufgaben und Probleme 
zu erörtern. 

§ 8, Ziffer I ·geht von dem Grundsatz aus, daß 
:dieses Dte.nstverhältnis endet, wenn die Pastorin 
heiratet. Daß die Bestimmung in § 1, Ziffer 2 
maßgebliche Bedeutung besitzt und demgegenüber 
der 1. Satz in § 8, Ziffer 1 nur eine pers·önlich 
bedingte Einschränkung bedeutet, kommt durch die 
nachfolgende Ermöglichung von Ausnahmen zum 
'Ausdruck. In diesem Zusammenhang entstand die 
Frage, ob, vom Wesen der Ordination her, Recht 
und Pflicht .zur öffentHchen Wortverkündigung und 
Sakramentsverwaltung tatsächlich „ruhen" können. 
Es mußte hier festgestellt werden, daß dteser Be
gr.iff eines . „Ruhen.s" der Rechte des geistlichen 
Standes etwas Neuartiges gegenüber dem bisherigen 
Verständnis darstellt. Jedenfalls bedeutet diese neue 
Rechtsatfffassung . einen Fortschritt gegenüber . dem 
PfarrvikarinnengeSeti, demgemäß die · Pfarrvikarin 
'durch ihre Heirat die. Rechte des 'geistlichen Stan
des Verfor. Diese Neuerung wird unterstriehen, 
indem Ziffer 3 ermöglicht, daß verheirateten Pasto~ 
rinnen unter .. gewissen Voraussetzungen und mit 
ihr.er Zustimmung bestimmte geistliche Aufgaben 
'übertrage.n werden können. 

Schließl1ch 'kai;m einer Pastorin ·der volle Dienst 
ihr.es Amtes aufs netie anvertraut ~erden, wenn ihre 
Lebensverhältnisse die erforderliche Freistellung 
'für diesen Dienst · gewährleisten. Also kann unter 
gewissen Voraussetzungen auch eine verheiratete Pa
storin ihr Amt wahrnehmen. 
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